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Allgemeinverfügung des Landratsamtes Würzburg vom 20.06.2024 in der 
Fassung vom 11.09.2024 

zur Erkennung und Vorbeugung der Einschleppung der Afrikanischen 
Schweinepest nach der Verordnung (EU) 2016/429 zu Tierseuchen („Tier-
gesundheitsrecht“) sowie der Verordnung zum Schutz gegen die Schwei-
nepest und die Afrikanische Schweinepest (Schweinepest-Verordnung) 

 
 
 
Aufgrund des Art. 170 Abs. 1 Alt. 1 VO (EU) 2016/429 i.V.m § 3a S. 1 Nr. 2, 3, 4, 5 HS. 1 und HS. 2 
der Verordnung zum Schutz gegen die Schweinepest und die Afrikanische Schweinepest (Schweine-
pest-Verordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Juli 2020 (BGBl. I S. 1605), die zuletzt 
durch Artikel 1 der Verordnung vom 6. November 2020 (BAnz AT 09.11.2020 V1) geändert worden ist 
sowie Artikel 2 Absatz 1 Nr. 3 und Abs. 2 des Gesetzes über den gesundheitlichen Verbraucher-
schutz und das Veterinärwesen (GVVG) vom 24. Juli 2003 (GVBl. S. 452, 752, BayRS 2120-1-U/G), 
das zuletzt durch § 1 Abs. 29 der Verordnung vom 04. Juni 2024 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, 
ergeht für das gesamte Gebiet des Landkreises Würzburg folgende: 
 
 

Allgemeinverfügung 
 
I. 
 

Zur Erkennung und Vorbeugung der Einschleppung der Afrikanischen Schweinepest bei Wildschwei-
nen haben die im Landkreis Würzburg Jagdausübungsberechtigten  
 

1) jedes verendet aufgefundene Wildschwein (Fallwild und Unfallwild) und krankheitsauffällig er-
legte Wildschwein unverzüglich unter Angabe des Fundortes/Erlegeortes dem Veterinäramt 
des Landkreises Würzburg anzuzeigen. 
 

2) jedes gesund erlegte Wildschwein unverzüglich mittels Wildmarke und Wildursprungsschein 
und jedes verendet aufgefundene bzw. krankheitsauffällig erlegte Wildschwein nach näherer 
Anweisung der zuständigen Behörde zu kennzeichnen. 

 
3) von jedem gesund erlegten Wildschwein unverzüglich eine EDTA-Blutprobe zur Untersuchung 

auf Afrikanische Schweinepest zu entnehmen, diese Probe zu kennzeichnen und zusammen 
mit dem ausgefüllten Untersuchungsantrag gemäß Anlage 1 dieser Allgemeinverfügung dem 
Veterinäramt des Landkreises Würzburg zur virologischen Untersuchung zuzuführen. 

 
4) den Tierkörper jedes gesund erlegten Wildschweins sowie den Untersuchungsantrag nach Nr. 

I. 3.) dieser Allgemeinverfügung nach näherer Anweisung der zuständigen Behörde in der ei-
genen oder in einer im Landkreis Würzburg liegenden Wildkammer, getrennt aufzubewahren. 
Ein Inverkehrbringen des Wildbrets von erlegten Wildschweinen darf erst nach Vorlage des 
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negativen Untersuchungsbefundes nach Nr. I. 3) dieser Allgemeinverfügung erfolgen. Die Be-
fundmitteilung an den Jagdausübungsberechtigen erfolgt durch das Veterinäramt des Land-
kreises Würzburg. 
 
Im Falle von Drückjagden kann die dabei erzielte Strecke bis zum Vorliegen der negativen Un-
tersuchungsergebnisse bei einem Wildhändler im Regierungsbezirk Unterfranken gelagert 
werden. Die Drückjagd ist vorher bei der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde anzuzeigen 
und der Wildhändler zu benennen. Ein Inverkehrbringen des Wildbrets darf auch in diesem 
Fall erst nach Vorlage des negativen Untersuchungsbefundes erfolgen. Die Befundmitteilung 
an den benannten Wildhändler erfolgt durch das Veterinäramt. 
 

5) den Aufbruch jedes gesund erlegten Wildschweines unschädlich zu beseitigen. 
  
 

II. 
 

Die sofortige Vollziehung der in Nummer I. 1) bis 5) getroffenen Regelungen wird angeordnet. 
 

III. 
 

Diese Allgemeinverfügung gilt am auf die öffentliche Bekanntmachung folgenden Tag als bekannt ge-
geben. 
 

IV. 
 

Für diese Allgemeinverfügung werden keine Kosten erhoben. 
 

 
Hinweise: 

 

Die Allgemeinverfügungen und ihre Begründung können beim Landratsamt Würzburg, Fachbereich 
62 – Verbraucherschutz – Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung, Leistenstraße 87, 97082 
Würzburg während der allgemeinen Dienstzeiten eingesehen werden. Ferner werden die Allgemein-
verfügung und ihre Begründung im Amtsblatt des Landratsamtes Würzburg veröffentlicht. 

 

Auf die Bußgeldtatbestände des § 32 Abs. 2 Nr. 4 Buchst. a) Tiergesundheitsgesetz i.V.m. § 25 
SchwPV wird hingewiesen. 

Ein etwaiger Rechtsbehelf gegen Nummer I. dieser Allgemeinverfügung hat aufgrund der Anordnung 
der sofortigen Vollziehung gem. § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO keine aufschiebende Wirkung. 

 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer öffentlichen Bekannt-
machung Klage erhoben werden bei dem  
 

Bayerischen Verwaltungsgericht Würzburg 
 in 97082 Würzburg  

Hausanschrift: Burkarder Str. 26, 97082 Würzburg. 
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Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den 
Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-
Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
 
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch 
einreichen.  
 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhe-
bung eine Verfahrensgebühr fällig. 

 
 
 
 

Würzburg, den 11.09.2024 

 

Thomas Eberth 

Landrat 

 
 
 
 
 


